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Beschluss für die  Änderung der Servicepauschale in der Kindertagesstätte "Gänseblümchen" 
Glasin zum 01.11.2025                    

Sachverhalt:

Nach dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG 
M-V) hat der Landkreis als örtlicher Träger Leistungsvereinbarungen abzuschließen. In den 
Leistungsverträgen sind u.a. die Verpflegungsleistungen vereinbart.

Am 01.07.2025 hat die Entgeltverhandlung mit dem Fachdienst Jugend vom Landkreis 
Nordwestmecklenburg stattgefunden. Eine Neuverhandlung war wegen Änderung der 
Betriebserlaubnis, wegen der steigenden Kosten und wegen der Anpassung der technischen Kräfte 
(TVöD) notwendig. In der Verhandlung hat der Fachdienst Jugend die Personalkosten der 
technischen Kräfte in der Einrichtung nur zu 2/3 genehmigt. Die Restpersonalkosten der technischen 
Kräfte in Höhe von 1/3 muss durch die Eltern der betreuten Kinder anhand einer Servicepauschale 
refinanziert werden.

Folgende Beträge werden zum 01.11.2025 als Monatspauschale zusätzlich zu den 
Verpflegungskosten des Caterer’s festgesetzt:

Frühstück:  7,56 € (vorher: 5,40 €)
Vesper:  5,94 € (vorher: 3,60 €)
Mittag:  7,74 € (vorher: 6,30 €)

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Glasin beschließt die Änderung der neu festgelegten Servicepauschale ab 
dem 01.11.2025 in der Kita „Gänseblümchen“ Glasin
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